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Beschlüsse des EZB-Rats 
(ohne Zinsbeschlüsse)
Zahlungsverkehr und Marktinfrastruk-
tur: Am 4. April 2014 billigte der EZBRat 
einen vom Ausschuss für Zahlungs und 
Verrechnungssysteme erstellten Bericht 
über Kartenzahlungen in Europa und ge
nehmigte die Veröffentlichung des Doku
ments auf der EZBWebsite. Der Bericht 
vermittelt einen umfassenden Überblick 
über den Stand bei Kartenzahlungen in 
Europa. Er wird zusammen mit einer Pres
semitteilung auf der Website der EZB ver
öffentlicht.

Stellungnahmen zu Rechtsvorschriften: 
Am 20. März 2014 verabschiedete der EZB
Rat eine Stellungnahme der EZB zu den 
Regeln über den Umgang mit Interessen
konflikten für hochrangige Mitarbeiter der 
Banco de España (CON/2014/22) auf Ersu
chen der Banco de España. Am 27. März 
2014 verabschiedete der EZBRat eine 
Stellungnahme der EZB zur Erfassung des 
Kredit und Länderrisikos von Kreditinsti
tutsgruppen in Österreich (CON/2014/23) 
auf Ersuchen der Oesterreichischen Natio
nalbank. Vom 2. April 2014 datiert eine 
Stellungnahme des EZBRats zum Krisen
management in Litauen (CON/2014/24) 
auf Ersuchen der Kanzlei der litauischen 
Regierung. Am 11. April 2014 verabschie
dete der EZBRat eine Stellungnahme der 
EZB zur Unabhängigkeit der Banka Slove
nije (CON/2014/25) auf Ersuchen des Präsi
denten des slowenischen Parlaments. Am 
14. April 2014 verabschiedete der EZBRat 
eine Stellungnahme der EZB zu Geschäften 
im Zusammenhang mit Staatspapieren in 
Rumänien CON/2014/26 auf Ersuchen der 
Banca Nationala a României. 

Statistik: Am 24. Februar 2014 verab
schiedete der EZBRat den Beschluss EZB/ 
2014/6 über die Organisation von Vorbe
reitungsmaßnahmen für die Erhebung von 
granularen Daten zu Krediten durch das 
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Europäische System der Zentralbanken so
wie die Empfehlung EZB/2014/7 über die 
Organisation von Vorbereitungsmaßnah
men für die Erhebung von granularen Da
ten zu Krediten durch das Europäische 
 System der Zentralbanken. Diese Rechtsak
te betreffen vorbereitende Maßnahmen, 
die für die schrittweise Schaffung eines 
langfristigen Rahmenwerks für die Erhe
bung granularer Kreditdaten erforderlich 
sind. Bei diesen Daten handelt es sich um 
Informationen über Kreditrisiken von 
Kredit instituten oder sonstigen kreditge
währenden Finanzinstituten gegenüber 
Kreditnehmern. Die Angaben werden auf 
Grundlage harmonisierter statistischer Be
richtsanforderungen der EZB für jeden Kre
ditnehmer einzeln oder jeden Kredit ein
zeln bereitgestellt. Beide Rechtsakte sind 
auf der EZBWebsite abrufbar und werden 
im Amtsblatt der Europäischen Union ver
öffentlicht. 

Am 20. März 2014 billigte der EZBRat die 
jährliche Beurteilung der Verfügbarkeit 
und Qualität der verschiedenen Statistiken, 
die auf Grundlage eines EZBRechtsakts 
vom Eurosystem erstellt werden. Ferner 
stimmte er der Veröffentlichung der Quali
tätsberichte 2013 über die Statistiken zur 
Zahlungsbilanz und zum Auslandsvermö
gensstatus sowie über die vierteljährlichen 
Finanzierungsrechnungen des EuroWäh
rungsgebiets zu. Die gemäß dem „ECB Sta
tistics Quality Framework“ erstellten Be
richte werden auf der Website der EZB 
veröffentlicht. 

Am 21. März 2014 verabschiedete der EZB
Rat eine Empfehlung (EZB/2014/13) an den 
Rat der Europäischen Union für eine Ver
ordnung des Rates zur Änderung der 
 Verordnung (EG) Nr. 2533/98 über die Er
fassung statistischer Daten durch die Euro
päische Zentralbank. Die Empfehlung trägt 
der Notwendigkeit Rechnung, statistische 
Daten für die Ausübung der Aufsichtsfunk
tionen der EZB nutzen zu können. Sie wird 
im Amtsblatt der Europäischen Union und 
auf der Website der EZB veröffentlicht. 

Am 27. März 2014 verabschiedete der EZB
Rat die Empfehlung EZB/2014/14 über die 
gemeinsamen Regeln und Mindestanfor
derungen zum Schutz der Vertraulichkeit 
statistischer Daten, die von der Europäi
schen Zentralbank mit Unterstützung der 
nationalen Zentralbanken (NZBen) erho
ben werden. Die Empfehlung trägt dem er
höhten Bedarf an einem Austausch ver

traulicher statistischer Daten innerhalb des 
gesamten Europäischen Systems der Zent
ralbanken (ESZB) Rechnung. Sie ist auf der 
EZBWebsite abrufbar und wird im Amts
blatt der Europäischen Union veröffent
licht.
 
Am 4. April 2014 verabschiedete der EZB
Rat die Leitlinie (EZB/2014/15) über die 
monetäre Statistik und die Finanzstatistik 
(Neufassung). Diese hebt die Leitlinie 
(EZB/2007/9) auf. Der Rechtsakt soll den 
Berichtsrahmen mit der Verordnung (EU) 
Nr. 549/2013 des Europäischen Parlaments 
und des Rates vom 21. Mai 2013 zum Eu
ropäischen System Volkswirtschaftlicher 
Gesamtrechnungen auf nationaler und re
gionaler Ebene in der Europäischen Union 
sowie mit den kürzlich geänderten ein
schlägigen Statistikverordnungen der EZB 
in Einklang bringen. Die Leitlinie wird im 
Amtsblatt der Europäischen Union und auf 
der Website der EZB veröffentlicht. 

Corporate Governance: Am 16. April 
2014 ernannte der EZBRat Chiara Zilioli, 
Generaldirektorin der Generaldirektion 
Rechtsdienste der EZB, mit sofortiger Wir
kung zur Vorsitzenden des Rechtsaus
schusses. Dieses Mandat endet am 31. De
zember 2016. 

Am 16. April 2014 verabschiedete der EZB
Rat die Empfehlung EZB/2014/19 zur Än
derung der Verordnung (EG) Nr. 2532/98 
des Rates über das Recht der Europäischen 
Zentralbank, Sanktionen zu verhängen. 
Des Weiteren verabschiedete der EZBRat 
die Verordnung EZB/2014/18 zur Änderung 
der Verordnung (EG) Nr. 2157/99 über das 
Recht der EZB, Sanktionen zu verhängen. 

Die Änderungen sollen das Rahmenwerk 
für Sanktionen der EZB im Zusammenhang 
mit der Errichtung des einheitlichen Auf
sichtsmechanismus anpassen: Die Empfeh
lung dient dazu, die in Verordnung (EG) Nr. 
2532/98 sowie Verordnung (EU) Nr. 1024/ 
2013 enthaltenen Verfahrensregeln – ins
besondere hinsichtlich der Obergrenzen 
für Geldbußen und in regelmäßigen Ab
ständen zu zahlende Strafgelder, der Be
schlussfassung für die Verhängung von 
Sanktionen und der zeitlichen Begrenzung 
– in Einklang zu bringen. Die Änderungen 
der Verordnung (EG) Nr. 2157/99 über das 
Recht der EZB, Sanktionen zu verhängen 
(EZB/1999/4), machen aus Sicht der EZB 
deutlich, dass dieser Rahmen nicht auf 
Sanktionen Anwendung findet, die von der 
EZB bei der Ausübung ihrer Aufsichtsauf
gaben verhängt werden, da sie Gegenstand 
der SSMRahmenverordnung sind. Beide 
Rechtsakte werden im Amtsblatt der Euro
päischen Union und auf der Website der 
EZB veröffentlicht.

Bankenaufsicht: Am 16. April 2014 verab
schiedete der EZBRat die Verordnung 
EZB/2014/17 zur Einrichtung eines Rah
menwerks für die Zusammenarbeit zwi
schen der Europäischen Zentralbank und 
den nationalen zuständigen Behörden und 
den nationalen benannten Behörden in
nerhalb des einheitlichen Aufsichtsmecha
nismus (SSMRahmenverordnung). Darin 
werden die praktischen Modalitäten für 
die Durchführung der Zusammenarbeit 
 innerhalb des SSM festgelegt. Die Verord
nung wurde zusammen mit einer Feed
backErklärung, das heißt einer Zusam
menfassung der im Lauf der öffentlichen 
Konsultation eingebrachten Kommentare, 
am 25. April 2014 auf der EZBWebsite 
und zu einem späteren Zeitpunkt im Amts
blatt der Europäischen Union veröffent
licht.

Am 14. April 2014 verabschiedete der EZB
Rat den Beschluss EZB/2014/16 über die 
Einrichtung des administrativen Über 
prüfungsausschusses und die Festlegung 
der Vorschriften über dessen Arbeitsweise. 
Der administrative Überprüfungsausschuss 
nimmt die interne administrative Überprü
fung der Beschlüsse vor, die die EZB im 
Rahmen der Ausübung der ihr durch die 
Verordnung (EU) Nr. 1024/2013 des Rates 
übertragenen Befugnisse erlassen hat. Jede 
natürliche oder juristische Person kann die 
Überprüfung von Beschlüssen, die an sie 
gerichtet sind oder sie unmittelbar und in

Einführung und 
Erläuterungen
13., neu bearb. 
Auflage 2008.  
248 Seiten, 
broschiert, 
34,00 Euro. 
ISBN 978-3-
8314-0806-1

Fritz Knapp Verlag | Frankfurt am Main
Tel. 069-97 08 33-21| vertrieb@kreditwesen.de

Das Kreditwesengesetz
Von Rudolf Nirk

ZKW09_460_463_Zentralbanken.indd   40 24.04.2014   15:02:36



Kreditwesen 9 / 2014 · S. 41 / 463

dividuell betreffen, beantragen. Der Be
schluss wird auf der EZBWebsite und da
nach im Amtsblatt der Europäischen Union 
veröffentlicht.

EZB: Jahresabschluss 
2013
In der vorletzten Februarwoche 2014 hat 
der EZBRat den geprüften Jahresabschluss 
2013 der Europäischen Zentralbank (EZB) 
festgestellt. Der EZBRat beschloss, der 
Rückstellung für Risiken zum 31. Dezem
ber 2013 einen Betrag in Höhe von 0,4 
Mill. Euro (2012: 1,166 Mrd. Euro) zuzu
führen, wodurch sich die Rückstellung auf 
ihren zu diesem Zeitpunkt geltenden Ma
ximalbetrag von 7,53 Mrd. Euro vergrößer
te. Die Rückstellung für Risiken dient der 
Absicherung gegen mögliche Verluste 
durch Wechselkurs, Zinsänderungs, Kre
dit und Goldpreisrisiken; diese Risiken 
werden fortlaufend überwacht. Der Um
fang und die Notwendigkeit der Rückstel
lung werden jährlich geprüft. Infolge der 
vorgenannten Zuführung in die Rückstel
lung belief sich der Nettogewinn der EZB 
für das Jahr 2013 auf 1,44 Mrd. Euro 
(2012: 995 Mill. Euro). 

Gemäß einem Beschluss des EZBRats war 
am 31. Januar 2014 eine Gewinnvoraus
zahlung in Höhe von 1,37 Mill. Euro an die 
nationalen Zentralbanken des EuroWäh
rungsgebiets geleistet worden. Auf seiner 
Sitzung vom 19. Februar 2014 beschloss 
der EZBRat, einen Betrag in Höhe von 
zehn Mill. Euro aufgrund von Anpassungen 
der Gewinne aus früheren Jahren einzube
halten und den verbleibenden Gewinn in 
Höhe von 61 Mill. Euro am 21. Februar 
2014 an die Notenbanken des Euroraums 
auszuschütten. Die einzelnen Beträge wur
den auf die nächste volle Million Euro ge
rundet.

Die Erträge aus der gewöhnlichen Ge
schäftstätigkeit der EZB resultieren in ers
ter Linie aus der Anlage ihrer Währungsre
serven und ihres Eigenmittelportfolios, aus 
dem Zinsertrag ihres achtprozentigen An
teils am gesamten EuroBanknotenumlauf 
sowie aus Nettozinseinkünften aus den 
Wertpapieren, die zu geldpolitischen Zwe
cken im Rahmen des Programms für die 
Wertpapiermärkte (Securities Markets Pro
gramme – SMP) und der beiden Program

me zum Ankauf gedeckter Schuldver
schreibungen erworben wurden.

Das Nettozinsergebnis belief sich 2013 auf 
insgesamt 2,005 (2,289) Mrd. Euro. Es um
fasste Zinserträge in Höhe von 406 (633) 
Mill. Euro aus dem Anteil der EZB am ge
samten EuroBanknotenumlauf sowie Net
tozinseinkünfte in Höhe von 962 Mill. Euro 
(nach 1,108 Mrd. Euro) aus im Rahmen des 
SMP erworbenen Titeln, wobei 437 (555) 
Mill. Euro davon aus im SMPPortfolio ge
haltenen griechischen Staatsanleihen re
sultierten. Ebenfalls in diesem Betrag ent
halten waren Nettozinseinkünfte in Höhe 
von 204 (209) Mill. Euro aus Wertpapieren, 
die im Rahmen der beiden Programme 
zum Ankauf gedeckter Schuldverschrei
bungen erworben worden waren. Im Zu
sammenhang mit den Forderungen der 
NZBen, die sich aus der Übertragung von 
Währungsreserven an die EZB ergeben, 
leistete die EZB Zinszahlungen in Höhe von 
192 (307) Mill. Euro an die NZBen; die 
Zinserträge der EZB aus Währungsreserven 
beliefen sich auf 187 (229) Mill. Euro.

Die realisierten Gewinne aus Finanzge
schäften betrugen 52 (319) Mill. Euro. Der 
2013 verzeichnete Rückgang der realisier
ten Gewinne aus Finanzgeschäften lag 
hauptsächlich in den niedrigeren realisier
ten Kursgewinnen aus dem USDollarPort
folio begründet. Die Abschreibungen be
liefen sich 2013 auf 115 (4) Mill. Euro. Die 
 erheblich höheren Abschreibungen im Jahr 
2013 waren in erster Linie auf den insge
samt zurückgegangenen Marktwert der im 
USDollarPortfolio der EZB gehaltenen 
Wertpapiere zurückzuführen. Die Verwal
tungsaufwendungen der EZB setzen sich 
aus Personalaufwendungen sowie allen 
sonstigen Verwaltungsaufwendungen zu
sammen. Die Personalaufwendungen stie
gen 2013 auf 241 (222) Mill. Euro. Als  
Ur sache hierfür nennt die Bank einerseits  
höhere Mitarbeiterzahlen und andererseits 

Beträge, die im Zusammenhang mit den 
Versorgungsplänen der EZB ausgewiesen 
wurden. Die sonstigen Verwaltungsaufwen
dungen, die sich aus Gebäudemieten, Ho
noraren sowie Aufwendungen für sonstige 
Waren und Dienstleistungen zusammenset
zen, beliefen sich 2013 auf 287 (242) Mill. 
Euro und schlossen Abschreibungen für 
Sachanlagen in Höhe von 19 Mill. Euro ein. 

Der Großteil der im Zusammenhang mit 
der Errichtung des EZBNeubaus angefal
lenen Kosten ist nicht in dieser Position 
enthalten, sondern wurde unter „Sach
anlagen und immaterielle Anlagewerte“ 
erfasst. Die Position „In Bau befindliche 
Anlagen“, die Teil der „Sachanlagen und 
immateriellen Anlagewerte“ ist, erhöhte 
sich 2013 nahezu ausschließlich infolge 
von Baukosten um 318 Mill. Euro auf 847 
Mill. Euro. Grundstückskosten in Höhe von 
76 Mill. Euro wurden ihrerseits in der Posi
tion „Grund und Gebäude“ ausgewiesen.
 
Die EZBBilanz hatte 2013 einen Gesamt
umfang von 174 Mrd. Euro. Der Rückgang 
um 33 Mrd. Euro, ausgehend von 207 Mrd. 
Euro im Jahr 2012, steht im Einklang mit 
dem Rückgang der konsolidierten Bilanz 
des Eurosystems. In der konsolidierten Bi
lanz des Eurosystems ausgewiesen sind die 
Wertpapiere, die die EZB und die NZBen im 
Rahmen des am 6. September 2012 been
deten SMP erworben haben. An jenem Tag 
gab die EZB auch die technischen Merk
male der geldpolitischen OutrightGe
schäfte einschließlich der Transparenz
grundsätze bekannt. Diesen Grundsätzen 
gemäß enthält die Tabelle eine Aufschlüs
selung der im SMPPortfolio gehaltenen 
Bestände des Eurosystems zum 31. Dezem
ber 2013 (siehe Tabelle). Der Jahresab
schluss der EZB, der Managementbericht 
sowie die konsolidierte Bilanz des Eurosys
tems für das Geschäftsjahr 2013 sind Teil 
des Jahresberichts 2013 der EZB, der im 
April 2014 veröffentlicht wird. 

Im SMP-Portfolio gehaltene Bestände des Eurosystems zum 31. Dezember 2013
Ausgabeland Nominalwert 

(in Mrd. Euro)
Buchwert1) 
(in Mrd. Euro)

Durchschnittliche  
Restlaufzeit (in Jahren)

Irland 9,7 9,2 5,3

Griechenland 27,7 25,4 3,4

Spanien 38,8 38,4 3,6

Italien 89,7 86,8 4,1

Portugal 19,8 19,0 3,4

Insgesamt 185,7 178,8 3,9
1) Die Bestände aus dem SMP werden als HeldtomaturityWertpapiere klassifiziert und folglich zu fortgeführten 
Anschaffungskosten bewertet.
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